
Geschäftsordnung des Kantonsrates
(Zusammensetzung der Kommissionen; 

Kleine Parlamentsreform)
Änderung vom ................... 2004

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf §§ 38 – 44 der Kantonsverfassung1),

beschliesst:

I.

Der Kantonsratsbeschluss vom 1. Dezember 1932 über die Geschäftsord-
nung des Kantonsrats2) wird wie folgt geändert:

§ 22 Abs. 2
2 Die Fraktionen sind in den Kommissionen angemessen vertreten. Die

Verteilung der Sitze richtet sich nach den bei den letzten Kantonsratswahlen
im gesamten Kanton erzielten Wähleranteilen. Die Zuteilung der Kommis-
sionssitze erfolgt auf Antrag der Fraktionschefkonferenz in sinngemässer An-
wendung der §§ 61 und 62 des Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen.

II.

Diese Änderung tritt am Tag der konstituierenden Sitzung des Kantons-
rates für die Legislaturperiode 2007/2010 in Kraft.

Zug, ………………… 2004

Kantonsrat des Kantons Zug

Der Präsident
Peter Rust

Der Landschreiber
Tino Jorio
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